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Stadt Rüdesheim am Rhein 
B e s c h l u s s v o r l a g e 

BeschlVlg 9/2026-2031 

 

Amt: Hauptamt AZ: 10/HA Rüdesheim am Rhein, 13.05.2026 

 
Änderung der Hauptsatzung 
 

Beschlussvorschlag 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
§ 4 (2) der Hauptsatzung wird geändert und erhält – angelehnt an die Mustersatzung des HSGB – 
die folgende Fassung: „Die Stadtverordnetenversammlung wählt in der ersten Sitzung nach der 
Wahl aus ihrer Mitte eine oder einen Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter wird auf 2 festgelegt.“ 
 

Sachdarstellung 
Die seitens der Verwaltung für diesen Sitzungsdurchgang vorgesehene Vorlage zur Neufassung der 
Hauptsatzung konnte nicht fristgerecht fertiggestellt werden. Folglich soll zunächst nur eine 
Neuregelung zur Wahl der Stv. Stadtverordnetenvorsteher/innen beschlossen werden. Eine Vorlage 
zur kompletten Neufassung der Satzung folgt im nächsten Sitzungsdurchgang. 
In der aktuellen Hauptsatzung findet sich zur Wahl der Stv. STVV im § 4 (2) die folgende Regelung: 
„Jede Fraktion außer der Fraktion, die die Stadtverordnetenvorsteherin oder den 
Stadtverordnetenvorsteher stellt, stellt eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter, die mit einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gewählt werden. Die Reihenfolge der Vertretung bestimmt die 
Stadtverordnetenvorsteherin/ der Stadtverordnetenvorsteher.“ 
Seitens der Verwaltung wird empfohlen, diese Regelung durch die Formulierung des HSGB in der 
entsprechenden Mustersatzung zu ersetzen: 
„Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte eine oder einen 
Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die Zahl der 
Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter wird auf .... festgelegt.“ 
Da es aktuell keinen politischen Konsens für einen gemeinsamen Wahlvorschlag aller Fraktionen im 
Sinne der o.a. Regelung gibt, schlägt die Verwaltung eine Reduzierung der Stv. auf 2 vor. 
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 18.05.2026 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 03.06.2026 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 11.06.2026 beschließend 

 
Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 

Betrag: --- Kostenstelle: --- Sachkonto: --- 

 
 

Mitzeichnungen: x Nein  Amt 10  Amt 21  Amt 23  Amt 60  P-Rat   
 

gez. Amtsleitung gez. Bürgermeister Stuckert 
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